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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Ausgehend von einem Bericht über das Malaise im Pflegebereich, das sich unter
anderem in einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt ausdrückt, verlangte die CVP
einerseits eine bessere soziale und finanzielle Anerkennung der Pflegeberufe,
andererseits eine Neuregelung der Finanzierung der Pflegeheime. Im Hintergrund
stand eine im Juli erlassene Verordnungsänderung, wonach die Pflegeheime die
effektiven Pflegekosten transparenter ausweisen müssen. Bis anhin wurden zum Teil
auch eigentliche Pflegeleistungen dem Bereich Hotellerie zugeordnet und den
Pflegebedürftigen direkt verrechnet. Mit der konsequenten Ausscheidung der
tatsächlichen Pflegekosten rechnen die Versicherer, auf mehrere Jahre verteilt, mit
Mehrkosten von rund 1,2 Mia Franken, was zu einem Prämienschub von gegen 10%
führen könnte. Ständerat und CVP-Präsident Stähelin (TG) verlangte deshalb den
umgehenden Übergang von der dualistischen zur monistischen Spital- und
Heimfinanzierung, wonach die Versicherer sämtliche tarifvertraglichen Leistungen für
die Krankenpflege berappen müssten. Die freiwerdenden Mittel, mit denen die Kantone
heute Spital- und Heimleistungen subventionieren, sollten in gleicher Höhe an die
Krankenkassen überwiesen werden mit dem gezielten Auftrag, die Kinderprämien
massiv zu verbilligen resp. ganz aufzuheben und die Langzeitpflege im Alter zu
finanzieren. Falls die Mittel nicht genügend sollten, sah Stähelin nur noch einen Ausweg:
die Einführung einer Zusatzprämie ab dem 50. Altersjahr. Diese sollte für alle
Schichten tragbar sein und dürfte 10 Fr. pro Monat nicht übersteigen. Diese Idee nahm
Santésuisse auf. Sie regte an, Leute ab 50 sollten verpflichtet werden, zusätzlich zur
obligatorischen Krankenversicherung eine Pflegeversicherung abzuschliessen, um die
künftige Lastenverteilung zwischen den Generationen wieder etwas zu entspannen. Der
Anteil der Ausgaben für eigentliche Pflegeleistungen (Spitex und Pflegeheime) sei vor
allem für die Altersgruppe 75+ bedeutsam. (Eine Studie der ETH zeigte, dass die
Überalterung der Bevölkerung die Prämien bis ins Jahr 2035 um jährlich 0,5% verteuern
wird .) Mit einer monatlichen Durchschnittsprämie von knapp 50 Franken ab Alter 50
könnten die Seniorinnen und Senioren die anfallenden Kosten weitgehend selber
finanzieren. Anlässlich der jährlichen Pressekonferenz zur Prämienentwicklung zeigte
sich Bundesrätin Dreifuss sehr besorgt ob dem Vorschlag von Santésuisse, der ihrer
Ansicht nach darauf abzielt, die mühsam aufgebaute Solidarität zu untergraben und das
Land zwischen Jungen und Älteren aufzuspalten. 1

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 05.10.2002
MARIANNE BENTELI

Mittels Postulat forderte die SGK-SR den Bundesrat auf, einen Bericht mit
Empfehlungen für eine bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am
Lebensende auszuarbeiten. Dabei soll auf Themen wie Palliativ Care, ihre nachhaltige
Sicherstellung in der ganzen Schweiz, ihre Finanzierung sowie Zugang zu dieser für alle
Menschen eingegangen werden. Zudem sollen die gesundheitliche Vorausplanung, die
Sensibilisierung der Bevölkerung und der allfällige vom Bundesrat vorgesehene
Regulierungsbedarf in den Bericht einfliessen. Hintergrund des Postulats waren die
Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms 67 zum Thema «Lebensende». 
Bedingt durch die höhere Lebenserwartung nehme der Bedarf nach Angeboten für eine
würdige letzte Lebensphase und ein würdiges Sterben zu, so Paul Rechsteiner (sp, SG)
für die Kommission während der Ständeratsdebatte in der Sommersession 2018. Man
müsse dabei jedoch nicht am Nullpunkt beginnen, da durch die nationale Strategie
Palliative Care 2010-2015 bereits viel Vorarbeit geleistet worden sei. Während Werner
Hösli (svp, GL) das Postulat in einigen Punkten kritisierte – unter anderem würde mit
dem Postulat ein teurer Markt für das schmerzlose Sterben angepeilt und der Titel des
Vorstosses trage der hervorragenden Arbeit, die in diesem Gebiet getätigt werde, keine
Rechnung –, sprach sich Alain Berset im Namen des Gesamtbundesrates für das
Geschäft aus. Es sei bereits einiges in diesem Bereich gemacht worden, trotzdem gebe
es noch wichtige medizinische und ethische Herausforderungen, die bewältigt werden
müssten wie zum Beispiel die Förderung des Zugangs zu Palliativmedizin für Menschen,
die den Rest ihres Lebens zuhause verbringen wollen. Zudem dürfe man die
Komplexität in diesem Gebiet und die hohen Anforderungen an die beteiligten
Fachleute nicht unterschätzen. Stillschweigend nahm der Ständerat das Postulat an. 2

POSTULAT
DATUM: 13.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Nachdem die WBK-NR, WBK-SR, SPK-NR, SPK-SR, FK-SR und die RK-NR das dringliche
Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates
zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) behandelt und ihre
Empfehlungen an die beiden SGK abgegeben hatten, befasste sich die SGK-NR mit dem
Geschäft und nahm es in der Gesamtabstimmung mit 18 zu 6 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
an. Bezüglich einiger Punkte unterbreitete sie der grossen Kammer allerdings
Änderungsvorschläge. So soll der Bundesrat bei der Ausarbeitung von Massahmen
neben den Kantonen auch die Dachverbände der Sozialpartner in seine Arbeit
integrieren. Weiter soll das Parlament fortlaufend über die Gesetzesumsetzung in
Kenntnis gesetzt und die zuständigen Kommissionen zu den beabsichtigten
Verordnungen konsultiert werden. Der Bundesrat und die Kantone sollen ausserdem
beauftragt werden, regional und zeitlich vergleichbare Daten, die auf die drohende
Überlastung des Gesundheitssystems, eine erhöhte Sterblichkeit oder schwere
Krankheitsverläufe hindeuten, heranzuziehen, wenn es um die Anordnung neuer
Massnahmen geht. Bezüglich Ausländer- und Ausländerinnenrecht verlangte die
Kommission, dass der Familiennachzug sowie die Einreise von Konkubinatspartnerinnen
und -partnern von den vom Bundesrat getroffenen Einreise- und
Aufenthaltseinschränkungen ausgenommen werden. Im Bereich der Kultur sollen dem
entsprechenden Bundesamt – anstatt den von der Regierung vorgeschlagenen CHF 80
Mio. – bis zu CHF 100 Mio. für das Jahr 2021 zur gemeinsam mit den Kantonen
angebotenen Unterstützung von Kulturunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Was
den Erwerbsersatz anbelangt, soll sichergestellt werden, dass nur diejenigen Personen
eine Entschädigung erhalten, bei denen tatsächlich ein Erwerbsausfall nachgewiesen
werden kann. Ebenfalls Anspruch auf eine Rückerstattung im Rahmen des Covid-19-
Erwerbsersatzs sollen Arbeitgeberinnen und -geber haben, die «besonders gefährdeten
Angestellten bei einem faktischen Berufsausübungsverbot weiterhin den Lohn zahlen».
Ferner soll die Regierung Kurzarbeitsentschädigungen für Bereitschaftsmitarbeitende,
Personen mit befristetem Arbeitsvertrag sowie für solche, die eine Lehre absolvieren
oder «für Temporärarbeit vermittelt werden», einführen können. Betreffend
Pensionskassen forderte die SGK-NR, dass die Regelung, gemäss welcher Versicherte,
die nach Vollendung des 58. Lebensjahres von ihrem Arbeitgeber oder ihrer
Arbeitgeberin entlassen werden, in ihrer Pensionskasse verbleiben können, nicht erst
Anfang 2021, sondern bereits ab August 2020 in Kraft treten soll. Auch legte die
Kommission fest, dass Personen, die lediglich fahrlässig gegen die Bestimmungen des
Covid-19-Gesetzes verstossen, nicht mit einer Geldstrafe gebüsst werden sollen. Einen
Antrag, der die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung des Bundes für Institutionen
im Bereich der ausserfamiliären Kinderbetreuung forderte, lehnte die
Kommissionsmehrheit hingegen mit der Argumentation ab, dass dies in die
Zuständigkeit der Kantone falle. Für die Beratung des Geschäfts im Nationalrat wurden
33 Minderheitsanträge eingereicht. Zudem reichte die SGK-NR eine Motion ein, mit der
sie den Bundesrat mit der finanziellen Unterstützung der Eventbranche betrauen
wollte. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidemien

Barbara Gysi (sp, SG) forderte in einem im Sommer 2020 eingereichten Postulat eine
Aufarbeitung der Corona-Krise. Sie fügte sich damit in eine Reihe von ähnlichen
Vorstössen ein, wobei sie sich spezifisch auf die Alters- und Pflegeheime und
Wohnheime für Menschen mit Beeinträchtigungen konzentrierte. Der Bundesrat sollte
demnach etwa Fragen zur Vorbereitung der Heime auf die Pandemie, zur Umsetzung
ihrer Vorgaben, zur Situation des Personals oder zur Unterstützung der Heime durch
Bund und Kanton beantworten, die Auswirkungen der Massnahmen auf Bewohnerinnen
und Bewohner, Personal und die Qualität der Heime untersuchen sowie notwendige
Gesetzesanpassungen skizzieren. In ihrer Begründung verwies Gysi auf die grossen
Probleme der Heime, aber auch auf deren unterschiedlichen Erfolg, die es zu
untersuchen gelte. Nachdem der Bundesrat das Postulat zur Annahme empfohlen hatte,
folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2020 dieser Empfehlung stillschweigend. 4

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Anders als Barbara Gysi (sp, SG; Po. 20.3721), deren Postulat sich um die Aufarbeitung
der Situation der Alters- und Pflegeheime während der Corona-Pandemie drehte,
wollte Laurent Wehrli (fdp, VD) die Lage der älteren Personen während der Krise
insgesamt analysieren lassen. Hauptziel des Postulats war dabei, für eine allfällige
zweite Welle gewappnet zu sein, weshalb der Bericht in Erfüllung des Postulats vor
allem eine Analyse der organisatorischen und strukturellen Massnahmen, eine Liste des

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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notwendigen Materials sowie vorbereitende Massnahmen für eine zweite Welle
beinhalten sollte. Zusätzlich sollten im Bericht aber auch die
generationenübergreifenden Beziehungen und die Solidarität während der Krise sowie
beispielsweise die Kostenaufteilung bei den verschiedenen Massnahmen angesprochen
werden. Auch dieses Postulat nahm der Nationalrat in der Herbstsession 2020 mit
Zustimmung des Bundesrates stillschweigend an. 5

Sozialhilfe

Eine Studie von Pro Senectute hielt fest, dass in keiner Altersgruppe die Einkommen
und Vermögen ungleicher verteilt sind als bei den über 60-Jährigen. Ein Drittel der
Pensionierten lebe nur von der AHV-Rente. 12% der AHV-Rentner seien auf
Ergänzungsleistungen angewiesen und würden zu den Armen zählen, wenn es diesen
Sozialtransfer nicht gäbe. Etwa 3-4% der Bezüger blieben trotz dieser Hilfe arm. Die
Tendenz der Verschuldung im Alter nahm deutlich zu. Zu den häufigsten Gründen der
Verschuldung gehörten Steuerverpflichtungen. Pro Senectute möchte daher die
Altersarmut über den Ausbau der Ergänzungsleistungen eindämmen und das
Existenzminimum von Steuern befreien. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.05.2009
LINDA ROHRER

1) Presse vom 3.10. und 5.10.02.; Presse vom 3.10.02. ; Presse vom 4.7. und 31.7.02. 
2) AB SR, 2018, S. 532 f. ; Nationales Forschungsprogramm NFP 67 zum Thema «Lebensende» – Synthesebericht
3) Medienmitteilung SGK-NR vom 28.8.20
4) AB NR, 2020, S. 1898
5) AB NR, 2020, S. 1898 
6) Presse vom 20.5.09.
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